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Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Gemeindewasserversorgung 
Höpfingen vom 19.12.2022 

 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat 
am 13.02.2023 folgende Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Gemeindewasserversorgung Höpfingen beschlossen: 
 
 
Die Satzung wird wie folgt geändert: 
 
§ 6 Abs. 1 wird wie folgt eingefügt:  

 
 

§ 6 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, Stammkapital 

 
(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den 
Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – 
EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.  

 
 
II 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Höpfingen, den 13.02.2023 
 
 
 
Christian Hauk 
Bürgermeister 
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 Satz 4 GemO: 
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung - sofern nicht der Bürgermeister den Beschluss nach § 43 GemO wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 
121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter der 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Höpfingen geltend gemacht worden ist. Die 

Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Höpfingen, den 13.12.2023 
 
 
 
 
Christian Hauk 
Bürgermeister 
 
 


